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Bayerischer 
Landtag

Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Dr. Leopold Herz FREIE WÄHLER
vom 05.04.2017

Grünlandumbruch

Ich frage die Staatsregierung:
 
1.1 Ist es richtig, dass beim Grünlandumbruch-Verbot kon-

ventionelle Betriebe und biologisch wirtschaftende Be-
triebe unterschiedlich behandelt werden?

1.2 Wenn ja, welche Regelungen gelten für die genannten 
Betriebssysteme?
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Antwort
des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten
vom 06.05.2017

Zu 1.1:
Ja.

Zu 1.2:
Maßgeblich sind die sog. „Greening-Vorgaben“ aus dem 
EU-Recht. Das Greening der Direktzahlungen in der ersten 
Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik hat zur Folge, dass 
Landwirte seit dem Jahr 2015 30 Prozent ihrer Direktzahlun-
gen, die so genannte Greening-Prämie, nur dann erhalten, 
wenn sie konkrete, zusätzliche Umweltleistungen erbringen.
 Das Greening umfasst neben dem Erhalt von Dauergrün-
landflächen eine verstärkte Anbaudiversifizierung sowie die 
Bereitstellung „ökologischer Vorrangflächen“ auf Ackerland 
und ist grundsätzlich verpflichtend für alle Landwirte, die Di-
rektzahlungen beantragen.
 Ausgenommen vom Greening sind lediglich Betriebe, die 
unter die Kleinerzeugerregelung fallen. Betriebe des ökolo-
gischen Landbaus erhalten durch die EU-Basisverordnung 
den Greening-Status zugeteilt, ohne die Vorgaben zum 
Greening nachweislich einhalten zu müssen.
 Die beim Greening vom EU-Recht eröffneten Handlungs-
spielräume werden für einen wirksamen Schutz des Dau-
ergrünlandes genutzt. Für das sogenannte umweltsensible 
Dauergrünland, also Dauergrünland, das bereits am 1. Ja-
nuar 2015 bestand und in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten 
(FFH-Gebieten) liegt, gilt grundsätzlich ein umfassendes 
Umwandlungs- und Pflugverbot. Beim übrigen Dauergrün-
land besteht für die Umwandlung eine einzelbetriebliche 
Genehmigungspflicht. Danach ist eine Umwandlung von 
Dauergrünland in andere Nutzungen im Wesentlichen nur 
noch möglich, wenn dafür an anderer Stelle neues Dauer-
grünland angelegt wird. Dadurch wird die Gesamtfläche des 
ökologisch wertvollen Dauergrünlandes stabilisiert.
 Nicht der Genehmigungspflicht unterliegen die vom Gree-
ning befreiten Ökobetriebe sowie konventionelle Betriebe, 
die von der Kleinerzeugerregelung Gebrauch machen. 
Gleichwohl unterliegen auch sie weiterhin fachrechtlichen 
Vorgaben bei einem geplanten Umbruch von Dauergrün-
land.
 Die Umsetzung des Erhalts von Dauergrünland ist
in Deutschland im Direktzahlungen-Durchführungsgesetz 
(§§ 15–17), in der dazugehörigen Verordnung (§§ 19–24) 
sowie der InVeKoS*-Verordnung (§ 25) geregelt.

* InVeKoS = Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
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In Bayern ist der Antrag auf Genehmigung einer Umwand-
lung von Dauergrünland beim örtlich zuständigen Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) einzureichen.

Bei der Genehmigung werden zwei Verfahren unterschie-
den:
a)  Umwandlung von Dauergrünland, das nicht als umwelt-

sensibel eingestuft ist, in Ackerland, Dauerkultur oder 
in eine nichtlandwirtschaftliche Fläche. Hierbei handelt 
es sich um Dauergrünland außerhalb FFH-Gebieten, 
sowie Dauergrünland in FFH-Gebieten, das nach dem 
01.01.2015 neu entstanden ist.

b)  Umwandlung einer umweltsensiblen Dauergrünlandflä-
che in eine nichtlandwirtschaftliche Fläche.

Zu a): Eine Genehmigung zur Umwandlung von nicht um-
weltsensiblem Grünland ist grundsätzlich nur möglich, wenn 
mindestens im gleichen Umfang, wie Dauergrünland umge-
wandelt werden soll, neues Dauergrünland angelegt wird 
und nicht andere Versagensgründe einer Genehmigung 
entgegenstehen.
 Für Dauergrünland, das ab 2015 neu oder im Rahmen 
bestimmter Agrarumweltmaßnahmen entstanden ist und bei 
einer Umwandlung in nichtlandwirtschaftliche Fläche, kann 
eine Genehmigung auch erteilt werden, ohne dass eine 
gleich große andere Fläche als Dauergrünland angelegt wird.

Zu b): Eine Genehmigung der Umwandlung von umweltsen-
siblem Dauergrünland ist nur möglich, sofern dieses in eine 
nichtlandwirtschaftliche Fläche umgewandelt wird (z. B. Auf-
forstung oder Baumaßnahme).
 In beiden Verfahren prüft das AELF in Zusammenarbeit 
mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde, ob umwelt-, 
naturschutz-, wasser-, bau- oder förderrechtliche Gründe ei-
ner Umwandlung entgegenstehen. Ist dies der Fall, wird die 
Genehmigung nicht erteilt.
 Eine Umwandlung darf erst nach Erteilung einer Geneh-
migung durchgeführt werden. Die Umwandlung ohne er- 
forderliche Genehmigung und ein Verstoß gegen die Auf- 
lagen aus der erteilten Genehmigung führen grundsätzlich 
zu Kürzungen bei der Greeningprämie. Darüber hinaus 
kann der Umbruch, wie bereits erwähnt, auch gegen gel-
tendes Fachrecht verstoßen. Für Dauergrünlandflächen, 
die ohne Genehmigung umgewandelt wurden, besteht 
eine Pflicht zur Rückumwandlung dieser Flächen in Dau-
ergrünland.
 Details sind einem vom Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten herausgegebenen Merk-
blatt zu entnehmen, das an den Ämtern für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten erhältlich ist bzw. im Internet-
Förderwegweiser des Staatsministeriums abgerufen wer-
den kann.


